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§ 39a W-NSG
Informationsweitergabe

 W-NSG - Wiener Naturschutzgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 12.11.2025

Bei Verkauf, Vermietung oder Verpachtung eines in einem Schutzgebiet gelegenen Grundstückes hat der Verkäufer,

Vermieter oder Verpächter den Vertragspartner spätestens mit Vertragsabschluss nachweislich schriftlich über den

Umstand der Zugehörigkeit zu einem Schutzgebiet zu informieren. Der Nachweis ist der Behörde auf Verlangen

vorzulegen. Diese Informationsp1icht besteht auch für Naturdenkmäler, geschützte Biotope oder ökologische

Entwicklungsflächen, die sich auf der vertragsgegenständlichen Liegenschaft befinden.
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